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Schwerpunkte

Staat und Verwaltung
Schutz der Grundrechte, kommunale
Selbstverwaltung, staatliche Beihilfen,
Finanzierung öffentlicher Einrichtungen
und Aufgaben

Datenschutz und Informationszugang
Umsetzung datenschutzrechtlicher
Vorgaben des EU-, Bundes- und
Landesrechts, Umweltinformationen,
Akteneinsicht, Umgang mit anvertrauten
Informationen und personenbezogenen
Daten

Öffentliche Aufträge und Vergabe
Planung, Vergabe und Abwicklung 
öffentlicher Aufträge, Fördermittel 
und Zuwendungsbescheide

Öffentlicher Dienst
Organisationsverantwortung und
Fürsorge öffentlicher Dienstherren
und Arbeitgeber, Dienstfähigkeit und
Ruhestand, Disziplinarverfahren und
Compliance, Besoldungs- und 
Versorgungsfragen

Bildung und Beruf
Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Hochschulen und Akademien, staatliche
und berufsbezogene Prüfungen,
Berufszulassung und Berufsordnung

Planen, Bau- und Infrastrukturvorhaben
Regionalpläne, gemeindliche Bauleitplanung
und Fachplanung (Hochspannungsleitungen,
Rohstoffabbau,
Straßen, Schienennetze, Wasserwege,
Hafenanlagen), Denkmalschutz und
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Umweltschutz und Landwirtschaft
Waldbewirtschaftung, Bauvorhaben
von Agrarunternehmen (z.B. von Tierhaltungs-
oder Biogasanlagen), Abfallwirtschaft
und Bodenschutz, Natur- und
Immissionsschutz, Wasser- und
Ressourcennutzung, Luftreinhaltung,
Industrieanlagen

Energie
Erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-
Kopplung, Anlagenzulassung, Stromeinspeisung,
Mieterstrommodelle,
Zulassung von Energieversorgungsund
Erzeugungsanlagen

Gesundheit
Planung, Kommunalisierung oder
Privatisierung von Krankenhäusern,
Gesundheitsberufe, Zulassung von
Arzneimitteln



Praxisgruppe Energie, 

Umwelt und Klimaschutz

Spezialisiert. Fokussiert. Engagiert.



• Betreuung von Vorhabenträgern, Planungsträgern und 

Behörden

• Planverfahren (Regional- und Bauleitplanung)

• Genehmigungsverfahren für Erneuerbare Energien (Wind, PV 

und Biogas) sowie Industrie- und andere Anlagen

• Fachplanungen, z.B. ÖPNV, Netzausbau, Infrastruktur, 

Rohstoffe, Klimaschutz



• Ausgangslage: Bauleitplanung im Zeichen des WindBG

• Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und das Erreichen der 
Flächenziele – Übergangszeit und  Lösungsmöglichkeiten

• Ultima ratio: Der Plan muss Weg! Ewigkeits- und 
Bekanntmachungsfehler

• Rotor-In oder Rotor-Out – was gilt den jetzt?

• Höhenbegrenzungen und das Ende der Funktionslosigkeit

Was haben wir vor?



Ausgangslage: Bauleitplanung im Zeichen des 
WindBG



• Grundsätzlich richtet sich die Privilegierung nach § 249 Abs. 

2 BauGB, d.h. Entprivilegierung tritt mit der Feststellung der 

Flächenziele (in der Regel auf Ebene des Regionalplans) ein

• Bis dahin: sog. „Super-Entprivilegierung“ im Planungsraum

• Aber: Übergangsvorschrift für „alte Pläne“ – § 245 e Abs. 1 

Satz 1 BauGB: 

 „Die Rechtswirkungen eines […] Flächennutzungsplans 

gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 […] gelten [bis zur 

Feststellung der Flächenziele] fort, wenn der Plan bis 

zum 1. Februar 2024 wirksam geworden ist.“

Flächennutzungsplan – Die Ausschlusswirkung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (1)



• Die wichtigsten Konstellationen in der Übergangszeit:

1. Standort „nur“ in zukünftiger Flächenkulisse des 

Regionalplans, aber Ausschlusswirkung eines „alten“ FNP 

besteht noch fort.

2. Standort in zukünftiger Flächenkulisse nach Regionalplan 

und „altem FNP“, aber Rotor-In-Regelung des „alten“ FNP 

steht noch entgegen. Lösungsansatz hier insbesondere: 

Übergangsvorschrift nach § 245e Abs. 4 BauGB – 

Vorwirkung des zukünftigen Regionalplans.

Flächennutzungsplan – Die Ausschlusswirkung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (2)



Übergangsvorschrift des § 245 e Abs. 4 BauGB (1) 

• Mit § 245 e Abs. 4 BauGB wird, vergleichbar zu § 33 BauGB, die Möglichkeit 

geschaffen, im Vorgriff auf eine bevorstehende Flächenausweisung bereits 

eine Genehmigung für Windenergievorhaben zu erhalten (sog. „positive 

Vorwirkung“). 

• Wenn für eine Fläche absehbar ist, dass die noch bestehende 

Ausschlusswirkung einer Planung nach § 245 e Abs. 1 S. 1 BauGB („FNP“) 

entfällt, ist ein Windenergievorhaben bereits zulässig, wenn dieses mit der 

künftigen Rechtslage vereinbar ist – die Ausschlusswirkung „entfällt“



Die Überleitungsvorschrift des § 245e Abs. 4 BauGB ist unter 

folgenden Voraussetzungen anwendbar: 

Für den Planentwurf muss eine Beteiligung der Öffentlichkeit und 

der Behörden (§ 3 Abs. 2) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 

Abs. 2) nach dem BauGB bzw. die entsprechenden Schritte nach 

dem ROG (§ 9 Abs. 2 und 3 ROG) und den jeweiligen 

Landesplanungsgesetzen stattgefunden haben („formelle 

Planreife“).

Es muss anzunehmen sein, dass das Vorhaben den künftigen 

Ausweisungen entspricht („materielle Planreife“)

Übergangsvorschrift des § 245 e Abs. 4 BauGB (2) 



• Wichtig: Nach § 245e Abs. 4 Satz1 BauGB besteht ein 

Rechtsanspruch auf Zulassung

− zur materiellen Planreife im Zweifel: Auf Rücksprache mit 

Planungsträger drängen

• Bedarf es aufgrund einer Planänderung einer erneuten Beteiligung, 

bestimmt Abs. 4 S. 2, dass das Vorhaben zugelassen werden kann, 

wenn sich die Änderung nicht auf das Vorhaben auswirkt 

➔Ermessen, aber § 2 EEG überragendes Interesse der EE

Übergangsvorschrift des § 245 e Abs. 4 BauGB (3) 



• Die wichtigsten Konstellationen in der Übergangszeit:

− Zukünftig drohende Entprivilegierung durch Regionalplan 

nach § 249 Abs. 2 BauGB, aber Ausschlusswirkung eines 

„alten“ FNP besteht fort und sieht am Standort ebenfalls 

kein Sondergebiet vor (Stichwort: „Flucht in den 

Regionalplan“)

• Lösung: der „alte“ FNP muss weg!

− Prüfen auf Ewigkeitsfehler (insb. Ausfertigung und 

Bekanntmachung)

− Prüfen auf materielle Fehler (beachte: Rüge innerhalb 

eines Jahres)

Flächennutzungsplan – Ausschlusswirkung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB



Der alte Plan muss weg – aber wie?



• Die Ausfertigung muss vor der Bekanntmachung erfolgen, sonst 
Ewigkeitsfehler – der Plan ist nie in Kraft getreten 

• Umstritten ob ein Ausfertigungsfehler auch bei einem FNP zur 
Unwirksamkeit führt, jedenfalls aber dann, wenn er 
Ausschlusswirkung entfalten soll. 

• Wenn keine ausgefüllten Planzeichnungen oder Bekanntmachungen 
vorhanden sind, Akteneinsicht in den Plan nehmen. 

• Erfahrungsgemäß kommen Ausfertigungsfehler bei FNP und B-
Plänen häufig vor

Ausfertigungsfehler bei B-Plan und FNP



• Zeitliche Reihenfolge der Verfahrensvermerke entscheidend – 
Unterschriften und Datumsangaben genau prüfen

• Bekanntmachungsakt beginnt in der Regel mit Unterzeichnung der 
(internen) Bekanntmachungsanordnung, zuletzt OVG NRW, Urteil 
vom 1. Oktober 2025 – 7 D 160/23.NE –, juris, Ls. 1: 

Ausfertigungsfehler bei B-Plan und FNP



Beispiel: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13. Mai 
2025 – 10 A 5/20 –, juris:



Bekanntmachungsfehler beim FNP - Beispiel 1



Bekanntmachungsfehler beim FNP - Beispiel 2



z. B. OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 28.11.2024 – OVG 2 A 4/24  - juris ➔ 
da ging so ziemlich alles schief!

„Die Bekanntmachung aus Januar 2024 ist … fehlerhaft […] 

a) Es fehlt an einer Bekanntmachungsanordnung des Bürgermeisters.

b) Die im Jahr 2024 erfolgte Bekanntmachung ist zudem fehlerhaft, weil sie 
die Genehmigung eines Flächennutzungsplans bekannt macht, den es mit 
diesem Inhalt und Geltungsbereich nicht gibt.

c) Den Aufstellungsvorgängen ist nicht zu entnehmen, dass eine 
Bekanntmachungsanordnung vorgelegen hätte. Eine solche war auch nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Abs. 5 BekanntmV in der seinerzeit geltenden 
Fassung vom 1. Dezember 2000 (GVBl. II S. 435) erforderlich. […]

e) Die Bekanntmachung ist auch deshalb fehlerhaft, weil in ihr nicht auf die 
Darstellung der Sondergebiete für die Windenergienutzung und die damit 
bezweckte Konzentrationswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
hingewiesen wurde.“

Was sagt die Rechtsprechung dazu?



• Wichtig bei FNP mit Ausschlusswirkung: Die Bekanntmachung muss 
deutlich machen, dass mit Inkrafttreten des FNP außerhalb der 
Konzentrationszonen Entprivilegierung im gesamten Gemeindegebiet 
eintritt. 

• Die Bekanntmachung muss diese Rechtsfolge unmissverständlich 
benennen.

• Darüber hinaus bedarf einer zeichnerischen Darstellung der 
Konzentrationszonen in der Bekanntmachung, die auch lesbar ist !!!

• Achtung: Keine Heilungsmöglichkeit mehr, da die Ausschlusswirkung nach 
§ 245e Abs. 1 BauGB nur für FNP fort gilt, die bis zum 01.02.2024 wirksam 
geworden sind

Bekanntmachungsfehler beim FNP



• Landkreis Diepholz hat im Dezember 2024 Erreichen der Flächenziele 
festgestellt (Entprivilegierung eingetreten) ➔ Antragsteller hat sich gegen 
Ausschlusswirkung eines angerechneten FNP gewandt und auch die 
Rechtmäßigkeit dieses angerechneten FNP insgesamt angezweifelt.

• Erste Entscheidung zum Rechtsschutz gegen Feststellung der 
Teilflächenziele:

• Gegenstand ist Sonderkonstellation in Niedersachen, dass unter 
Anrechnung bestehender FNP-Sondergebiete die Flächenziele in den 
Kreisen festgestellt werden und sodann die Entprivilegierung eintritt.

Exkurs: OVG Lüneburg, U. v. 21.10.2025 – 12 KN 4/25 (1)



Exkurs: OVG Lüneburg, U. v. 21.10.2025 – 12 KN 4/25 (2)

• Gericht hat Ausschlusswirkung des FNP, die eigentlich bereits aufgrund der 
Entprivilegierung nach § 249 Abs. 2 BauGB entfallen ist, dennoch 
aufgehoben. Es bestünden erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
Feststellung der Flächenziele und damit an der Entprivilegierung = daher 
bestünde weiterhin ein Rechtsschutzinteresse

• Über die Rechtmäßigkeit der Feststellung des Landkreises und damit über 
die grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens der Antragstellerin wird in 
einem gesonderten Verfahren entschieden.

• Wichtige Klarstellung: Wenn angerechneter FNP unwirksam ist, ist auch 
die Feststellung grundsätzlich unwirksam

• inwiefern die Anrechnungsfiktion nach § 4 Abs. 2 WindBG (für ein Jahr, 
wenn Plan angefochten) dann greift, wurde noch offen gelassen



• Wenn explizit Rotor-In-Regelung enthalten ist, insbesondere Anwendung 
von § 245e Abs. 4 BauGB prüfen, wenn Sondergebiet gleichzeitig auch in 
Regionalplanentwurf enthalten ist

• Ansonsten „Angreifen des Plans“ oder Prüfung der Zulässigkeit eines 
Rotorüberstrichs wegen besonderer Umstände des Einzelfalls, vgl. VGH 
Mannheim, Beschluss vom 20. Oktober 2022 – 14 S 3815/21 –, juris, Rn. 
82:

Rotor-In-Regelungen alter Pläne (1)



Rotor-In-Regelungen alter Pläne (2)

➔ Alle Umstände Einzelfalls prüfen; insbesondere auch die planerische 
Unschärfe berücksichtigen



• Ist weder eine explizite Rotor-In-Regelung noch eine Rotor-Out-Regelung 
im Plan enthalten, kann der Planungsträger nach § 5 Abs. 4 WindBG 
nachträglich feststellen, dass es sich um eine Rotor-Out-Regelung handelt.

• Geht der Planungsträger in diesen Fällen von einer Rotor-In-Regelung aus, 
sollte der gesamte Plan umfassend geprüft werden sowie auch die 
bestehende Genehmigungspraxis

• Argumente für Rotor-Out-Regelung: 

− entgegenstehende Genehmigungspraxis

− Plankonzept spricht für Rotor-Out (kleinteilige Flächenkulissen etc.)

− Anpassung an Vorranggebiete während des Aufstellungsvorgangs

Rotor-In-Regelungen alter Pläne (3)



• Grundsatzentscheidung des BVerwG Beschluss vom 30.10.2024 – 7 B 
9/24 –, juris zu Höhenfestsetzungen in Bebauungsplänen: 

Umgang mit Höhenbeschränkungen (1)



• Entscheidung gilt damit explizit auch bei beabsichtigem Repowering ➔ 
keine Funktionslosigkeit auch bei unwirtschaftlichen Höhenfestsetzungen

• Lösungsansätze:

− Angreifen des Plan: Prüfen auf Bekanntmachungs- und 
Ausfertigungsfehler

− Anstoßen einer Planänderung, insb. wenn zukünftig raumordnerisch ein     
Vorranggebiet ohne Höhenbeschränkung vorgesehen ist ➔ 
Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB

• Das gilt auch bei ungünstigen Baufenstern etc. in alten Bebauungsplänen

Umgang mit Höhenbeschränkungen (2)



• Anders bei Höhenbegrenzungen in FNP: Darstellungen stehen 
grundsätzlich der Abwägung offen

• VG Braunschweig, Urteil vom 11.05.2022 – 2 A 100/19 –, juris, Lts. 1 bis 4:

Umgang mit Höhenbeschränkungen (3)



• Steht Konzentrationswirkung oder auch die Rotor-In-Wirkung alter Pläne 
einem Windenergievorhaben im Weg, immer die Rechtswirksamkeit der 
alten Pläne umfassend prüfen.

• Umfassende Prüfung auf Ewigkeitsfehler ist zu empfehlen, so etwa 
zuletzt auch OVG Lüneburg, Urteil vom 21.10.2025 – 12 KN 4/25 –, juris, 
Lts. 2 zur fehlerhaften Genehmigung eines FNP: 

• Bei materiellen Fehlern immer die Unbeachtlichkeitsvorschriften der §§ 214 
ff. BauGB beachten.

• Aber: Ob ein Bauleitplan tatsächlich angegriffen werden soll, bedarf einer 
umfassenden strategischen Abwägung, insb. wenn sich etwa ein 
Regionalplanentwurf noch ändern kann 

Fazit:



Fragen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Prof. Dr. Jan Thiele
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Michael Liesegang

Tel. 0331 620 42 0

michael.liesegang@dombert.de.
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